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Anspruch. Eine den gestellten Erwartungen entsprechende
Qualität der Erfassung dieser Infektionen kann jedoch nur
durch aktive Maßnahmen wie Schulungen und Sensibili-
sierung für die Problematik gewährleistet werden. 

Obwohl die Methode der Datenerfassung eine zeitnahe
Analyse mit den damit verbundenen Möglichkeiten für
eine rasche Intervention und Erfolgskontrolle bietet, ist der
Zeitraum seit Einführung des Systems noch zu kurz und die
Patientenzahlen sind noch zu gering, um statistisch nach-
weisbare Erfolge aufzuzeigen. Allerdings konnte bereits ein
Rückgang der MRSA-Inzidenzdichte dokumentiert werden.

Nach Einschätzung des zuständigen Gesundheitsam-
tes ist die Entwicklung und Implementierung des Systems
zum einen dem infektiologischen Sachverstand des ärztli-
chen Direktors zu verdanken, der in der Surveillance pri-
mär eine Strategie zur Bewältigung klinikspezifischer in-
fektiologischer Probleme und nicht nur die lästige Erfül-
lung einer gesetzlichen Vorschrift sieht. Eine wichtige Be-
dingung für die Realisierung des Projektes war – neben
fundierten Kenntnissen auf dem Gebiet der elektronischen
Datenverarbeitung – sein ständiges Bestreben, Strukturen
und Abläufe zu standardisieren und zu optimieren. 

Zum anderen trafen diese etablierten Strukturen syn-
ergistisch auf einen engagierten hygienebeauftragten Ober-

arzt, der mit persönlichem Einsatz und infektionsepide-
miologischem Sachverstand das Projekt weiter entwickelte.
Er wertet die Daten fortlaufend aus und publiziert die Er-
gebnisse im hauseigenen Intranet. Auch die Mitarbeiter
werden von ihm in die Erfassung eingewiesen und geschult.

Durch die Kooperation mit einem kompetenten Labor
ist zudem eine unmittelbare Übertragung von mikrobiolo-
gischen Befunden in das System möglich.

Dieses aus Sicht des ÖGD erfreuliche Beispiel der Umset-
zung des § 23 IfSG in der Praxis zeigt vor dem Hintergrund
der Erfahrung mit anderen Einrichtungen, dass die beste-
henden Vorgaben in Form von Gesetzen und Umsetzungs-
empfehlungen eine wichtige Voraussetzung für sachge-
rechtes Handeln sind, die aber nur in Verbindung mit per-
sönlichem Engagement von Entscheidungsträgern in einem
Krankenhaus zum Erfolg führen. Unter solchen Gegeben-
heiten können personelle und strukturelle Voraussetzun-
gen geschaffen werden, die es ermöglichen, die gesetzlich
vorgesehene Surveillance nosokomialer Infektionen zum
Wohle des Patienten mit Leben zu erfüllen. 

Dank für diesen Bericht gilt Frau Dr. Gabriele Sinn, 
Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 
(E-Mail: Gabriele.Sinn@ba-cw.verwalt-berlin.de). 

Die sachgerechte Betreuung von Patienten, die mit MRSA
besiedelt oder infiziert sind, ist mit Mehrkosten verbun-
den. Um diese im Fallpauschalensystem bei der Vergütung
(diagnosebezogenes Entgeltsystem – DRG) adäquat zu be-
rücksichtigen, hat sich eine Arbeitsgruppe der DGHM
(s. u.) gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften um die
Aufnahme entsprechender Aspekte im G (German)-DRG-
System bemüht. Näheres hierzu wurde in einem Beitrag
der Arbeitsgruppe im Deutschen Ärzteblatt im März dieses
Jahres erläutert, auf den an dieser Stelle ausdrücklich hin-
gewiesen wird (s. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 103, Heft 12,
24.3.2006, S. A 760-61, Leserbrief in Heft 16, 21.4.2006,
S. A 1067), da Unsicherheiten hinsichtlich einer angemes-
senen Berücksichtigung der Problematik geeignet sind, die
Umsetzung der gebotenen diagnostischen und infektions-
präventiven Maßnahmen zu hemmen.

Resistenzkodes im ICD-10 (U80.0-U85)
Gemeinsam mit verschiedenen infektiologisch orientierten
Fachgesellschaften hat die Deutsche Gesellschaft für Hy-
giene und Mikrobiologie (DGHM) neben einer verbesser-
ten Kodierung für Krankheitserreger überhaupt einen Vor-
schlag für die Kodierung multiresistenter Krankheitserreger
erarbeitet, der vom DIMDI in die deutsche Version des
ICD-10 übernommen wurde.1,2 Grundlage der U80.0-U85
Kodes waren die zum Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom
Robert Koch-Institut gemäß § 4 und § 23 IfSG festgelegten
Erreger mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen
sowie die entsprechenden Umsetzungsempfehlungen zur
Surveillance nosokomialer Infektionen.3,4 Darüber hinaus

sieht der ICD-10 nun die Kodierung von Hygienemaßnah-
men beim Vorliegen bestimmter Sachverhalte vor, die bisher
allerdings ebenfalls noch nicht besonders vergütet werden.

OPS-Kodes Komplexbehandlung multiresistenter Erreger
Die DGHM1,2 hat sich in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) um
einen weiteren wichtigen Baustein im DRG-System für das
Jahr 2006 bemüht. Erstmalig soll es einen Prozeduren-
kode für die Behandlung von Patienten mit multiresisten-
ten Erregern geben: Beim Vorliegen einer Besiedlung oder
Infektion mit speziellen multiresistenten Krankheitserre-
gern kann ab Januar 2006 der dadurch entstehende zu-
sätzliche Aufwand durch den neuen OPS-Kode 8-987 ko-
diert werden.

Grundlage dieses OPS-Kodes waren die Empfehlungen
zu Maßnahmen bei Patienten mit MRSA.4 Besonderes Au-
genmerk wurde dabei auf die Erfüllung von Mindestmerk-
malen gelegt, die auch geeignet sind, das Vorgehen zu ver-
einheitlichen. Auch die Durchführung von diagnostischen
Untersuchungen wurde in diesen Kode aufgenommen. Nur
wenn diese Erreger gesucht werden, kann auf dieses Pro-
blem reagiert werden. Um den neuen OPS-Kode anwenden
zu können, muss ein entsprechender Erreger- (B95.0-B97.9)
und ein Resistenzkode U80.0-U85. vorliegen.
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Desinfektionsmittel-Liste des VAH soeben erschienen

Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verbund für Angewandte Hygie-
ne) e.V. mit Stand Januar 2006 ist in gedruckter Form erschienen. Diese
Liste wurde von der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Fachgesellschaften und Berufsverbän-
den erstellt. Sie stellt eine Bestandsaufnahme aller am 1. Januar 2006
gültigen von dieser Kommission zertifizierten Verfahren dar. Die Zertifi-
zierung erfolgte auf Basis der durch die Deutsche Gesellschaft für Hygie-
ne und Mikrobiologie (DGHM) festgelegten Standardmethoden zur Prü-
fung chemischer Desinfektionsverfahren für die prophylaktische Desin-
fektion und die hygienische Händewaschung. Die Liste ist Grundlage für
die Auswahl von Desinfektionsmitteln für die routinemäßige und pro-
phylaktische Desinfektion in Krankenhaus und Praxis sowie in öffentli-
chen Einrichtungen und anderen Bereichen, in denen Infektionen über-
tragen werden können. Sie kann als Druckversion erworben werden. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, eine Lizenz für eine monatlich aktualisierte
Internetpräsentation (PDF) mit Firmenverzeichnis sowie Zusatzinforma-
tionen zu erwerben. Weitere Informationen unter www.vah-online.de. 

RKI veröffentlicht Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrank-
heiten in aktualisierter Fassung 

Die „Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten“ – er-
schienen in 3., aktualisierter Auflage, ISBN 3-89606-059-3 – richten sich
in erster Linie an Ärzte, die von Patienten nach Tropenreisen aufgesucht
werden. Die aufgeführten Steckbriefe sollen kurz, aber umfassend über
Infektionskrankheiten informieren, die in Deutschland nur selten vor-
kommen. Sie sollen helfen, diese zu erkennen und differenzialdiagnos-
tisch abzugrenzen sowie auf weiterführende Informationen verweisen. 

Zahlreiche Nachfragen, aber auch neue Infektionskrankheiten wie SARS
und neue Verbreitungswege bekannter Infektionserreger wie des West-
Nil-Virus in den USA machten eine Anpassung erforderlich. In einem An-
hang werden Meldevorschriften für Infektionskrankheiten nach dem In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) angeführt.

Die „Steckbriefe“ werden auch auf den Internetseiten des RKI veröffent-
licht (www.rki.de). Bestellung der Printversion zum Preis von 4 E bei:
RKI, Bereich Wernigerode, ZV 33, Burgstr. 37, 38855 Wernigerode.
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krankheiten und Infektionserregern unter DRG-Bedingungen erstellt von 
der DRG-AG der DGHM in Zusammenarbeit mit GfV, BÄMI, DGIM,
DGI, DGPI, PEG, DAIG, DGKH, AKM und NRZ für Borrelien. Mikrobio-
loge 2003; 13 (5): 192–204

3. www.rki.de, dort: Infektionsschutz > Krankenhaushygiene > Empfehlun-
gen der Kommission für Krankenhaushygiene > Erfassung und Bewer-
tung nosokomialer Infektionen

4. Empfehlung zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten
Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und ande-
ren medizinischen Einrichtungen. Mitteilung der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention am RKI. Bundesgesundheitsbl

– Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 1999; 42 (12): 954–958;
s. a.: www.rki.de; dort: Infektionsschutz > Krankenhaushygiene > Empfeh-
lungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
sowie Informationen zu ausgewählten Erregern 

Dank für diesen Beitrag gilt Herrn Dr. E. Kniehl, Klinikum Karlsruhe; 
Herrn Dr. L. Leitritz, Ludwig-Maximilians-Universität München; 
Herrn Dr. T. Pietzcker, Universitätsklinik Ulm; Frau Prof. Dr. B. Gärtner, 
Universitätsklinik Homburg/Saar; Herrn Prof. Dr. H. Mauch, Lungenklinik
Heckeshorn, sowie Herrn Prof. Dr. E. Straube, Friedrich-Schiller-Universität
Jena, der auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht 
(E-Mail: eberhard.straube@med.uni-jena.de).

RKI zum Hinweis der PAHO zur Gefahr einer Maserninfektion während der Fußball-WM 

Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland
hat die Pan American Health Organization (PAHO) im
Hinblick auf den aktuellen Masernausbruch in Nordrhein-
Westfalen (NRW) und kürzlich abgelaufene bzw. noch an-
dauernde Ausbrüche in weiteren europäischen Ländern
(Dänemark, Griechenland, Spanien, Schweden, Ukraine)
in einem Epidemiological Alert am 25. Mai 2006 nicht-
immune Reisende aus der WHO-Region Amerika auf die
Gefahr hingewiesen, sich bei einem Aufenthalt in be-
stimmten Regionen NRWs mit dem Masernvirus zu infi-
zieren zu können (s. www.paho.org). Generell wird von der
PAHO in diesem Zusammenhang ausdrücklich eine Über-
prüfung der Immunität bzw. des Impfschutzes angeraten
und empfohlen, ggf. erforderliche Impfungen bei diesem
Anlass nachzuholen. Mitarbeiter im Gesundheitswesen
wurden vorsorglich auf die Möglichkeit importierter Ma-
serninfektionen hingewiesen. Hintergrund für diesen Hin-
weis ist die Tatsache, dass die WHO-Region Amerika seit
1994 masernfrei ist.

Unabhängig von geplanten Reisen in Regionen mit
aktuellen Masernausbrüchen empfiehlt das RKI grundsätz-
lich allen Personen, ihren Impfschutz gegen Masern und
auch gegen andere durch Impfung vermeidbare Krank-
heiten selbst zu prüfen oder von einem Arzt überprüfen zu
lassen (z.B. Impfschutz gegen Tetanus und Diphtherie
regelmäßig). Fehlende bzw. noch erforderliche Impfungen
sollten bei dieser Gelegenheit nachgeholt oder durchgeführt
werden. Die Impfung gegen Masern gehört zu den von der
Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI grundsätzlich

empfohlenen „Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene“ (s. a. Epid. Bull. 30/2005).
Nichtgeimpfte Kinder und Jugendliche, die nicht bereits si-
cher an Masern erkrankt gewesen sind und bei denen kei-
ne Kontraindikationen gegen eine Impfung vorliegen, be-
nötigen für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfun-
gen mit einem Abstand von mindestens 4 Wochen. 

Im Rahmen des derzeit in NRW beobachteten Masernaus-
bruchs sollte die mögliche Indikation zum Nachholen ei-
ner Masernimpfung (MMR) auch für Erwachsenen ge-
prüft werden und ein Schutz gegen eine Infektion ggf.
durch eine Impfung gesichert werden. Die STIKO empfiehlt
eine Impfung von Personen über 18 Jahren (mit MMR-
Impfstoff ) für ungeimpfte bzw. empfängliche Personen in
Einrichtungen der Pädiatrie, in der Onkologie und bei der
Betreuung von Immundefizienten sowie in Gemeinschafts-
einrichtungen für das Vorschulalter sowie eine postexposi-
tionelle Impfung für Kinder und Jugendliche sowie andere
gefährdete Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit
Kontakt zu Masernerkrankten. Darüber hinaus ist auf
Grund der bestehenden Zulassung des Impfstoffes und der
STIKO-Empfehlungen eine Impfung unter Berücksichti-
gung der persönlichen individuellen Gesundheitsgefähr-
dung möglich. Besonders für junge Erwachsene mit Kon-
takt zu an Masern erkrankten Personen im Rahmen eines
Ausbruchsgeschehens sollte ein Schutz gegen die Erkran-
kung vorliegen, insbesondere auch um die Weiterverbrei-
tung der Erkrankung zu verhindern.
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